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andernfalls wird die Herrschaft Sprinzenstein selbst zu 

gewalttätigen Mitteln greifen ( AVS )  

  

18.2.1572  Ehevertrag des Hans Diesenpeck am Diesenhof in der 

Herrschaft Neuhaus ( AVS )  

  

20.2.1572  Der Richter von Ulrichsberg berichtet Alexander über 

den Entführungsfall Strauß:  

  

• Er hat Höller und Strauß vor sein Gericht gerufen.  

  

• Die Entführung geschah auf Veranlassung der 

Mutter, die bei dem Strauß lebt  

  

• Das Kind berichtet, es sei bei Höller sehr 

vernachlässigt worden  

  

• Trotzdem hat der Richter die Rückgabe des  

Kindes binnen drei Tagen angeordnet ( AVS )  

  

25.2.1572  Alexander schreibt an den Probst des Stifts Schlägl:  

  

  Obwohl schon zweimal gemahnt wurde, hat das  

Marktgericht Ulrichsberg das vom Strauß zu 

Lichtenberg entführte Kind immer noch nicht 

zurückgegeben. Alexander bittet den Probst, 

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen ( AVS )  

  

26.2.1572  Der Probst Michael von Schlägl schreibt an Alexander:  

  

• Er hat den Richter von Ulrichsberg, den Strauß 

von Lichtenberg und die Mutter des Kindes 

vorgeladen.  

  

• Paul Strauß bestreitet, dass er das Kind 

gewaltsam entführt hat.  

  

• Die Mutter, Untertanin des Herrn von Rosenberg, 

hat das Kind ehelich gezeugt und hat das Kind 
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